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STADT OLFEN BEBAUUNGSPLAN "GEWERBEGEBIET MENGELKAMP" BETEILIGUNGSVERFAHREN NACH § 4 (2) BAUGB 

 2. ÄNDERUNG  

 

 

 

Beteiligungsverfahren nach § 4 (2) BauGB: 

Der Entwurf der Bebauungsplanänderung wurde den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Pla-

nung berührt werden können, mit Schreiben vom 01.10.2014 zugesandt. 

 

 

Stellungnahmen zur Planung wurden abgegeben von: 

 

1. LWL - Archäologie für Westfalen 

2. Deutsche Telekom Technik GmbH 

3. Stadt Datteln 

4. Kreis Coesfeld 

5. Kreis Recklinghausen 

6. Bezirksregierung Münster 

7. Bezirksregierung Münster (Folgeschreiben) 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

1. LWL 
 
Schreiben 
vom 

07.10.2014 

1: 

"(…) 

 

(…)" 

Zu 1: Der Anregung wird gefolgt. Die Hinweise im 
Bebauungsplan werden wie vorgeschlagen er-
gänzt. 

 

2. Deutsche 
Telekom 
 
Schreiben 

vom 

15.10.2014 

2: 

"(...) 

 

 

(…)" 

Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

3. Stadt 
Datteln 

 
E-Mail 
vom  
23.10.2014 

3: 

"(…) 

 

(…)" 

Zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

(siehe dazu auch die Abwägung unter lfd. Nr. 6.1 

dieser Tabelle) 

4. Kreis 
Coesfeld 

 
Schreiben 
vom  
13.11.2014 

4.: Brandschutzdienststelle: 

"(…) 

 

(…)" 

Zu 4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

5. Kreis 

Reckling-
hausen 
 
Schreiben 
vom  

14.11.2014 
 

5: Untere Landschaftsbehörde: 

"(…) 

 

(…)" 

 

Zu 5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

(Zu den angesprochenen Strukturen gibt es auch 
im rechtskräftigen und nun zu ändernden Be-
bauungsplan keine Festsetzungen. Unklar ist, wel-
che "straßenbegleitenden Baumpflanzungen" in der 

Anregung gemeint sind. Die Standorte erhaltens-
werter Laubbäume befinden sich außerhalb des 
Plangebietes.) 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

6. Bezirks-
regierung 
Münster 
 
Schreiben 

vom  
20.11.2014 

6.1: 

"(…) 

 

 

Zu 6.1: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Stadt Olfen ist der Meinung, dass der § 13a BauGB hier Anwendung finden 
und das beschleunigte Verfahren durchgeführt werden kann: 

Ein Bebauungsplan für die "Nachverdichtung" kann gem. § 13a Satz 1 im be-
schleunigten Verfahren aufgestellt werden. Mit der beabsichtigten Änderung 

des Bebauungsplanes wird eine Intensivierung der Nutzungsmöglichkeiten auf 
dem bestehenden Betriebsgelände ermöglicht. Zudem wird das Gebiet hin-
sichtlich der Festsetzungen z.B. zum Immissionsschutz den städtebaulichen Er-
fordernissen angepasst. 

Bei dem Plangebiet handelt es sich zu ca. 96 % um Flächen, die im Geltungs-

bereich eines rechtskräftigen Bebauungsplanes liegen und damit für Maßnah-

men der "Innenentwicklung" in Frage kommen. Die beiden vorgenommenen 
Erweiterungen des Gewerbegebietes in den "Außenbereich" hinein umfassen 
insgesamt ca. 4 % des Geltungsbereiches und damit ausgesprochen unterge-
ordnete Teilbereiche. Die einbezogenen Bereiche sind durch die bestehenden 
Nutzungen bzw. die vorhandene Bebauung bereits stark vorgeprägt. Die ge-
ringfügige Erweiterung im Süden stellt eine Abrundung des Gewerbegebietes 
dar. Mit der Erweiterung im Norden wird die planungsrechtliche Grundlage aus-

schließlich für eine dort vorhandene, kleine Ausstellungsfläche geschaffen. 

Die Darstellung "Fläche für die Landwirtschaft" als eine nicht konkrete Stand-
ortzuweisung steht dieser Bebauungsplanänderung nicht entgegen. Abwei-

chungen von den Darstellungen des Flächennutzungsplanes sind zudem gem. § 
13a (2) Nr. 2 BauGB zulässig, wenn die städtebauliche Entwicklung des Ge-
meindegebietes dadurch nicht beeinträchtigt wird. Es ist ja gerade Ziel der Be-
bauungsplanänderung, zu gewährleisten, dass der vorhandene Betrieb mit sei-

nen baulichen Anlagen und den Betriebsabläufen auch zukünftig mit einer ge-
ordneten städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung der in § 1 BauGB 
aufgeführten Belange vereinbar ist. 

Der Flächennutzungsplan wird im Wege der Berichtigung angepasst. 

6.2: 

 

(…)" 

Zu 6.2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

7. Bezirks-
regierung 
Münster 

 
Schreiben 
vom  
24.02.2015 

7.1: "(…) 

 

Zu 7.1: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Stadt Olfen vertritt nach wie vor die Ansicht, dass der § 13a BauGB hier 
Anwendung finden und das beschleunigte Verfahren durchgeführt werden 

kann. Es wird auf die unter der lfd. Nr. 6.1 dieser Tabelle formulierte Abwä-
gung des Sachverhalts verwiesen. 

7.2: "(…) 

(…)" 

Zu 7.2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 


